
��������	��
������������������������������ �� �� �

 1 

Kinder- und Jugendhilfe  
und Schule 

- 
Empfehlungen  

für eine gelingende Kooperation 
 
 
herausgegeben von: 

Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes 
Sachsen-Anhalt und 
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt sowie 
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



��������	��
������������������������������ �� �� �

 2 

 
 
 
 
 
Impressum 
Diese Broschüre entstand in Zusammenarbeit durch das 
 
Ministerium für Gesundheit und Soziales des Landes Sachsen-Anhalt 
Referat 44/ Jugend 
Turmschanzenstr. 25 
39114 Magdeburg 
www.ms.sachsen-anhalt.de 
 
und dem 
 
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt 
Referat 21 
Turmschanzenstr. 32 
39114 Magdeburg 
www.mk.sachsen-anhalt.de 
 
sowie dem 
 
Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e.V. 
Anhaltstr. 14 
39104 Magdeburg 
www.kjr-lsa.de 
 
 
Fotos: 
Fotos in dieser Publikation wurden der Foto-DVD „Blickwinkel“, die der 
Deutsche Bundesjugendring im Rahmen von „Projekt P - misch dich ein“ 
produziert hat, entnommen. Die Fotos stammen von röhr:wenzel 
journalistenbüro (rw),dieprojektoren agentur für gestaltung und präsentation 
(dp), studioprokopy werbeagentur & fotostudio (pk). 
 
Genderhinweis 
Wir legen großen Wert auf geschlechtliche Gleichberechtigung. Aufgrund der 
Lesbarkeit der Texte wird in dieser Broschüre nur die maskuline Form 
gewählt. Dies impliziert keine Benachteiligung des anderen Geschlechts. 
Wenn wir u.a. von Schülern schreiben, meinen wir selbstverständlich auch 
Schülerinnen. 
 
 
 
 



��������	��
������������������������������ �� �� �

 3 

Kinder- und Jugendhilfe und Schule - 
Empfehlungen für eine gelingende Kooperation 

 
Inhalt 
 
 
1. Vorwort .................................................................. 4 
2. Kinder und Jugendliche - Mittelpunkt unserer   

Arbeit ..................................................................... 5 
3. Stand der Kooperation Kinder- und Jugendhilfe und 

Schule in Sachsen-Anhalt - Eine Studie................. 7 
Ziel der Kooperation .................................................. 7 
Anzahl der Kooperationen ......................................... 7 
Themen der Kooperation ........................................... 7 
Faktoren für eine gelingende Kooperation ................. 8 

4. Gemeinsame Aufgaben ......................................... 9 
5. Kooperationen und ihre Formen .......................... 12 

Umsetzung und Bedingungen.................................. 12 
Planung ................................................................... 14 
Checkliste ................................................................ 15 

6. Möglichkeiten der Kooperationen......................... 16 
7. Musterbeispiel Best-Practise ............................... 20 
8. Anhang................................................................ 21 

Muster - Kooperationsvertrag................................... 21 
Muster Vereinbarung Kooperation Schule – Kinder- 
und Jugendhilfe/ Verein ........................................... 22 

9. Literatur- und Linkverzeichnis .............................. 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



��������	��
������������������������������ �� �� �

 4 

1. Vorwort 
 
Für ihre schulische Entwicklung und bei der persönlichen 
Lebensgestaltung brauchen Schüler vielfältige Unterstützung. 
Die Komplexität dieser Aufgabe ist hoch und nur durch ein 
Netz von Personen und Institutionen zu schultern, die bereit 
und in der Lage sind, hier aktiv mitzuwirken, kompetent zu 
helfen, zu vermitteln und Perspektiven aufzuzeigen. 
Seit dem 14. Februar 2006 gibt es in Sachsen-Anhalt die 
„Vereinbarung und Empfehlungen zur Kooperation 
zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe“ 1. Die 
Umsetzung dieser bedingt den Willen zur Kooperation aller 
Beteiligten und sollte im Rahmen einer interessierten 
Zusammenarbeit mit den Partnern stattfinden. Ziel ist es, 
verstärkt sozialpädagogische Kompetenzen in die Schule zu 
tragen und alternative Schulangebote sowie außerschulische 
Offerten zur sinnvollen Freizeitgestaltung zu unterstützen. 
Schwerpunkte bilden dabei präventive, intervenierende und 
alternative Maßnahmen, die der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen dienen und z.B. Schulerfolg sichern, 
Persönlichkeit stärken, Verhaltensauffälligkeiten und 
Jugendkriminalität minimieren bzw. vermeiden sollen. Diese 
Maßnahmen können nur in Verantwortungsgemeinschaften 
und nicht in Abgrenzung voneinander gelingen. Eine 
gesellschaftliche Aufgabe ist es, solche Netzwerke von 
Verantwortung in Ergänzung besonderer Stärken und zum 
Ausgleich vorhandener Schwächen zu organisieren. Dabei 
sind alle gefragt: Kinder und Jugendliche, ihre Eltern, 
Pädagogen, haupt- und ehrenamtlich Aktive der Kinder- und 
Jugendhilfe und des Gemeinwesens. 
Es geht darum, die sich aus Kooperationen ergebenden 
Chancen zu nutzen, gute Ideen, hohes Engagement und vor 
allem Mut ein- bzw. aufzubringen, um gemeinsam zeitgemäße 
Wege in der Bildung und Erziehung der jungen Generation zu 
gehen. 
 
 
 

                                                
1 siehe  §§ 11-13 SGB VIII in Sachsen-Anhalt 
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2. Kinder und Jugendliche - Mittelpunkt unserer   
Arbeit 

 
Vermittlung von Wissen ist eine Kernaufgabe der Schule - 
Bildung ist Lebensaufgabe und kann deshalb nicht exklusive 
Angelegenheit schulischer Institutionen sein. 
Bildung lässt sich nicht auf unmittelbar verwertbares Wissen 
oder berufsverwertbare Fertigkeiten reduzieren. Sie umfasst 
vor allem auch die Aneignung sozialer und reflexiver 
Kompetenzen, die es ermöglichen, demokratisch-
verantwortlich zu handeln und die Gesellschaft mit zu 
gestalten.   
Beide Professionen - Kinder- und Jugendhilfe und Schule - 
sind aufgefordert, systematisch zu kooperieren. Sie agieren in 
gesellschaftlichem Auftrag und werden (überwiegend) 
staatlich finanziert. Qualität dokumentieren sie in ihrem Beitrag 
für die gelungene Entwicklung junger Menschen. So stehen 
deren Bedürfnisse, Rechte und Förderungsbedarfe im 
Mittelpunkt der Kooperationsarbeit von Kinder- und 
Jugendhilfe und Schule. Es geht um eine umfassende und vor 
allem lebensweltorientierte Pädagogik und darum, wie 
formelle, nonformelle und informelle Bildung miteinander 
verwoben werden können.2 

 

                                                
2 Bildung lässt sich analytisch in drei Bereiche unterteilen: 

·  Formelle Bildung wird als hierarchisch, strukturierte Bildung 
innerhalb des staatlichen Systems aufgefasst. Sie hat 
verpflichtenden Charakter und zertifiziert Leistungen in Form 
von Zeugnissen. 

·  Nonformelle Bildung ist gekennzeichnet durch ihre 
Freiwilligkeit: ist aber noch organisierte Bildung und Erziehung. 

·  Unter informeller Bildung versteht man nichtintendierte 
Lernprozesse. Diese können sich z.B. in der Familie, im 
Freundeskreis und bei der Arbeit ergeben.  
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Kinder und Jugendliche brauchen verlässliche, beständige, 
akzeptierende und akzeptierte Beziehungen in einem stabilen 
Umfeld. Das ist enorm wichtig für die Entwicklung ihrer 
sozialen, emotionalen und kulturellen Fähigkeiten und ihrer 
Begabungen. Sie wollen vielfältige Möglichkeiten und 
Gelegenheiten, um Wissen und Können zu erwerben und um 
eigene, selbstverantwortete Erfahrungen zu machen, sie 
lernen in Peergroups und in Medien- und Konsumwelten von- 
und miteinander. Gerade weil sich ihre Werte und 
Persönlichkeit ständig weiter entwickeln, benötigen sie 
Partnerschaften zu gleichaltrigen Jungen und Mädchen, aber 
auch pädagogische Angebote. 
Kinder und Jugendliche brauchen - nicht nur in schwierigen 
Lebensphasen - ein zuverlässiges System der Hilfe, 
Unterstützung und Integration. Das verlangt viel Aufwand, Zeit 
und Ressourcen. Auf alle sorgsam zu achten, ist nicht nur ein 
Gebot der Gerechtigkeit, sondern auch eines der 
ökonomischen Vernunft. 
Ein an den Bedürfnissen und vor allem durch Partizipation von 
Kindern und Jugendlichen und ihren Familien ausgerichtetes 
Gesamtsystem von Bildung, Betreuung und Erziehung 
erfordert eine zielgerechte und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Systeme Kinder- und 
Jugendhilfe und Schule. Eine Kooperationskultur ist gefragt, 
eine mit fest vereinbarten Strukturen, um die Qualität 
pädagogischer Arbeit sichern und entwickeln zu können. 
Dabei gilt es, die strukturellen Unterschiede von Kinder- und 
Jugendhilfe und Schule in einer intensiven Kooperation 
perspektivisch zu einem sinnvollen Ganzen zu verbinden. 
Trotz der Verschiedenheiten ist das möglich. Durch 
verbindliche und dauerhaft angelegte Formen der Kooperation 
können neue Strukturen geschaffen werden, so dass Kinder- 
und Jugendhilfe und Schule ihre jeweils spezifischen Beiträge 
für ein neues Gesamtsystem einbringen können.3  
 
 

                                                
3 Vgl. AGJ Handlungsempfehlungen zur Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule 
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3. Stand der Kooperation Kinder- und Jugendhilfe 
und Schule in Sachsen-Anhalt - Eine Studie 4 

 
Ziel der Kooperation 
Als wichtigste Ziele der Kooperation werden von den Schulen 
die Förderung der sozialen Kompetenzen (35%) und die 
Unterstützung formeller Bildung (21%) genannt, gefolgt von 
Partizipation (19%) und der Schaffung bzw. Erhaltung von 
Freiräumen für Schüler (16%). 
 
Anzahl der Kooperationen 
Die Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendhilfe und Schule 
kommt voran; Kooperationsbeziehungen weiten sich aus. Das 
ergibt der Vergleich der vorliegenden Studie mit den 
Ergebnissen von Prof. Dr. Titus Simon aus dem Jahr 2005.5 
2005 geben 22% der Schulen an, mit Einrichtungen der 
Kinder- und Jugendhilfe zu kooperieren, 2006 machen diese 
Angabe 38% der befragten Schulen.  
Das Interesse an Kooperationen ist zudem sehr hoch 
(Mittelwert 1,32 auf einer Skala von 1 - 4) - von den 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, die sich 
rückmeldend beteiligt haben, geben 85% an, mit Schulen zu 
kooperieren. 
 
Themen der Kooperation 
Gefragt nach den Bereichen der Zusammenarbeit, werden von 
Schulen Prävention, Elternarbeit, Gesundheitsförderung und 
sportliche Aktivitäten aufgeführt. Weniger Nennungen entfallen 
auf Mädchen- / Jungenarbeit sowie Berufsorientierung.6  
Die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe benennen 
Jugendarbeit im Sport, Spiel und Geselligkeit, 

                                                
4 Die Studie wurde im Auftrag des MS, MK und des KJR LSA von Andreas 
Hahn (Dipl.-Soz. Päd. FH) in den Jahren 2006 und 2007 durchgeführt. Befragt 
wurden 88 Schulen und 80 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Die 
Zusammensetzung der Schulen ist für Sachsen-Anhalt, bezüglich Lage und 
Schulformen, annähernd als repräsentativ; die der Kinder- und Jugendhilfe als 
nicht repräsentativ anzusehen. 
5 Vgl. Studie zu Jugendsozialarbeit in Sachsen-Anhalt 
6 Dies ändert sich bzgl. der Berufsorientierung mit aufsteigendem Alter der 
Kinder und Jugendlichen und der entsprechenden Schulformen. 
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außerschulische sowie arbeitswelt-, schul-, und 
familienbezogene Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und 
Jugenderholung, Jugendberatung und internationale 
Jugendarbeit. 
 
Faktoren für eine gelingende Kooperation 
Als wichtig für eine gelingende Zusammenarbeit sehen die 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe: das Interesse der 
Schule (16,6%), eindeutige Zielsetzungen und konkrete 
Ansprechpartner (14%), eine gesicherte Finanzierung (13,7%) 
und Vernetzungsstrukturen (6,8%). 
Ressourcenknappheit und fehlende Kommunikations-
möglichkeiten mit den Schulen werden als überaus große 
Hindernisse, pädagogische Konfliktpotenziale wie 
pädagogische Handlungsprinzipien oder Gestaltungsfreiräume 
als eher marginal, wahrgenommen. 
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4. Gemeinsame Aufgaben 
 
Kinder- und Jugendhilfe und Schule haben nicht nur die 
gleiche Zielgruppe, ihre Funktionen und Aufgaben weisen in 
die gleiche Richtung:  

·  Demokratie 
Partizipation von Kinder und Jugendlichen und deren Eltern ist 
als Gestaltungsprinzip für die Kinder- und Jungendhilfe und für 
die Schule von hohem Wert. Demokratische Beteiligung ist 
das Leitprinzip für die Gestaltung aller Angebote. Demokratie 
ist keine abstrakte Staatsform, sondern muss erleb- und 
erlernbar sein. Sie beinhaltet Respekt und Wertschätzung, 
Fürsorge und Rücksichtnahme sowie Meinungsbildung, 
Gerechtigkeit und Gleichheit.  
 

 
 
·  Chancengleichheit 

Die Förderung junger Menschen in ihrer Entwicklung zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlich-
keiten hat Priorität bei der Arbeit mit ihnen. Das bedeutet 
gelebte Chancengleichheit - unabhängig von Herkunft, 
Geschlecht oder Ethnien. 
 

·  Gerechtigkeit 
Bildung beinhaltet immer soziale Aspekte. Wer Kindern und 
Jugendlichen diese verwehrt, gefährdet den Zusammenhalt 
der Gesellschaft. Es ist wichtig, in welcher Art und Weise und 
in welchem Maße Gerechtigkeit erlebt wird. Kinder- und 
Jugendhilfe und Schule sind Institutionen, in denen sie 
erleben, wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. 
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·  Förderung 
Durch eine abgestimmte soziale, emotionale und kognitive 
Förderung muss es gelingen, dass sich Kinder und 
Jugendliche ihrer Stärken bewusst werden und diese gezielt 
einzusetzen verstehen. Dabei ist die Vielfalt der Begabungen 
genauso zu beachten wie die Risiken und Benachteiligungen, 
denen viele Kinder und Jugendliche begegnen. Jedes Kind 
bzw. jeden Jugendlichen optimal und individuell zu fördern, ist 
oberstes Gebot. 
 

·  Anerkennung 
Kinder und Jugendliche in ihrer persönlichen Entwicklung und 
in ihrem Lernen zu fördern, ist Ziel der Kooperation von 
Kinder- und Jugendhilfe und Schule. Das ist insbesondere 
durch Anerkennung erreichbar, denn oftmals werden in 
unserer Gesellschaft Bildungsleistungen unter dem Aspekt 
des (noch) Nichtkönnens bewertet. Bildungsförderung in 
einem ganzheitlichen Konzept hingegen betont die 
Ressourcen der Kinder und Jugendlichen und entwickelt 
gemeinsam mit ihnen Perspektiven für ihren individuellen 
Bildungsweg. 
 

·  Miteinander 
Kinder- und Jugendhilfe und Schule fördern die Eigenaktivität 
und Selbstbestimmtheit junger Menschen. Ihre Kooperation 
muss dazu beitragen, Ausgrenzung und Separatismus zu 
verhindern. Ein friedliches Miteinander in kultureller Vielfalt 
stellt eindeutig die Zukunft unserer zivilen Gesellschaft dar. 
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·  Zusammenarbeit mit Eltern 
Wichtig bei der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe und Schule 
ist es, an Familien orientierte, verlässliche Angebote 
vorzuhalten, die es Eltern ermöglicht, sich aktiv in das 
Bildungsgeschehen und die institutionelle Erziehung ihrer 
Kinder als Partner  einzubringen.  
Gleichfalls versteht sich die Kinder- und Jugendhilfe auch als 
„Anwalt“ der Kinder und Jugendlichen gegenüber deren Eltern, 
insbesondere bei Kindeswohlgefährdung.   
     
 

·  Übergänge  
Steht bei Kindern und Jugendlichen ein Übergang in eine 
neue Lebensphase an, kommt einer Kooperation zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe und Schule besondere Bedeutung zu. 
Ein System, das Heranwachsenden z.B. nach einem 
gelungenen Start in einer Kindertagesstätte auch in den 
Grund- und weiterführenden Schulen ein ganztags zur 
Verfügung stehendes Angebot von Bildung, Betreuung und 
Erziehung macht und ihnen den Übergang in die 
Berufsausbildung und in die Arbeitswelt erleichtert, ist 
erstrebenswert. 
 
 

·  Umgang mit Zeit    
Kinder- und Jugendhilfe und Schule stehen bei einer 
Kooperation vor der Aufgabe, für ihre Angebote auch eine 
neue Zeitgestaltung anzuwenden. Beide Kooperationspartner 
sind in der Lage, Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungs-
offerten so zu organisieren, dass der Tagesablauf in flexible 
Rhythmen gegliedert werden kann. So sind Bildungszeiten 
individueller und freier gestaltbar. Einzelnen Entwicklungs-
phasen entsprechende Methoden und Modelle sind dabei zu 
entwickeln. Entscheidend ist, dass jede Bildungszeit ihren 
Wert bekommt und auf das Erreichen von Bildungs-
abschlüssen angerechnet wird.7 
 
                                                
7 Vgl. AGJ Handlungsempfehlungen zur Kooperation von Jugendhilfe und 
Schule 
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5. Kooperationen und ihre Formen 
 
Es gibt eine Vielzahl an Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
Kinder- und Jugendhilfe und Schule: 
 

·  Regionale Bildungslandschaften auf kommunaler  
Ebene 

·  Kooperation Kindertagesstätte - Grundschule 
·  Schulvorbereitungsangebote für Eltern und deren 

Kinder, die keine Kindertagesstätte besuchen 
·  Kinder- und Jugendhilfeangebote in Kindertagesstätte 

und an Schule 
·  Trägerschaft für nichtschulische Angebote an einer 

Ganztagsschule 
·  Kooperation Hort - Schule 
·  Mitwirkung der Kinder- und Jugendhilfe an der 

Konzeptentwicklung einer (Ganztags-) Schule 
·  Sozialraumbezogene Formen der Kooperation 
·  Schulsozialarbeitsprojekte an Schulen 

 
 
Umsetzung und Bedingungen 
Eine Angebotsverzahnung und insbesondere die Gestaltung 
von Schnittstellen bei der Kooperation zwischen Kinder- und 
Jugendhilfe und Schule haben begonnen. Die teilweise 
getrennten Traditionen und strukturellen Unterschiede sollen 
dabei aufgenommen und umsichtig transformiert werden. Vor 
allem unter den Aspekten der pädagogischen Entwicklungs-
perspektive sowie des nachhaltigen Einsatzes von personellen 
Kräften, fachlichen Kompetenzen und von finanziellen Mitteln 
braucht eine Kooperation von Kinder- und Jugendhilfe und 
Schule tragende Strukturen. 
Die Kommune kann eine Koordinierungsfunktion bei der 
Planung und Steuerung der Kooperation zwischen 
Jugendämtern, der freien Jugendhilfe, Schulämtern und 
Schulträgern sowie zwischen Schulentwicklungs- und 
Jugendhilfeplanung einnehmen. Orte der Kommunikation, 
verbindende Leitbilder und Zielvereinbarungen, Fortbildungs- 
und Vernetzungsforen sind auf lokaler und regionaler Ebene 
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zu schaffen. Damit können Kinder und Jugendliche, Eltern und 
die freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe aktiviert und 
eingebunden werden. 
 

 
 
 
Die in der jeweiligen Region oder Kommune prioritären 
Kooperationsfelder und -ziele können in regionalen Diskursen 
(„Runder Tisch“; Fachtagungen etc.) herausgearbeitet werden. 
Neben den  

� bildungsbiographischen Schnittstellen (Familie ®  Kita 
®  Grundschule ®  Sekundarstufe I/ Gymnasium ®  
Ausbildung/ Beruf) 

sind hier 
- zielgruppenspezifische Ansätze (z.B. Begabten- und 

Benachteiligtenförderung; Integration von Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund; Ansätze der 
Mädchen-/ Jungenarbeit; Förderung von Kindern und 
Jugendlichen mit Lernschwächen und Verhaltens-
auffälligkeiten; Integration von jungen Menschen mit 
Behinderung), 

- die Gestaltung hochschwelliger Einzelhilfen (Hilfen zur 
Erziehung, Integration von Kindern und Jugendlichen 
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mit festgestelltem sonderpädagogischen Förderbedarf 
in  allgemein bildende Schulen) 

- sowie die Entwicklung und Ausgestaltung konkreter 
Vernetzungsstrukturen (z.B. Schulsozialarbeit, 
Koordinierungs- und Servicestellen)  

in den Blick zu nehmen. 
 
Die Verständigung über thematische Bereiche sollte sich 
ebenso wie die konkrete Koordinationsarbeit in öffentlich 
verantworteten Netzwerkstrukturen vollziehen, um nicht vom 
Engagement einzelner Personen abhängig zu sein. 
 
 
Planung 
Kooperation ist vorzubereiten. Je gelungener die Planung und 
das Vorbereiten sich gestalten, desto gelingender wird die 
Kooperation ausfallen. 
Hilfe bei der Planung bietet nachfolgende Checkliste. 
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Checkliste  
(bei Bedarf heraustrennbar) 
 
�  Jeder Kooperationspartner klärt im Vorfeld:  

- Ziel der Kooperation 
- Ressourcen, z.B. Personal, Geld, Räume, Materialien 
- Form der Kooperation, z.B. Tagesveranstaltung, 

               Wochenseminar, AG, Schuljahr 
�  Ansprechpartner festlegen 
�  gemeinsames Gespräch  

- über Ziele, Wünsche, Möglichkeiten führen 
       (Protokoll anfertigen) 

�  (grobe) Rahmenbedingungen klären 
- Ort, z.B. Schule, Einrichtung, Tagungshaus 
- Dauer, z.B. 45 Min., Projektwoche, Schuljahres-AG 
- Kosten, z.B. Material, Unterkunft/ Verpflegung 
- Teilnehmer, z.B. Anzahl, Alter, Geschlecht, Bildungsstand, 

Interessen, Motivation für Teilnahme, jahrgangs- und/ oder klassen-
übergreifend  

�  Festlegen der Zuständigkeit für: 
- Konzepterstellung 
- Finanzierung 
- Dokumentation 
- Abrechnung 

�  Klärung der Rahmenbedingungen für den Ablauf der 
Kooperation  

- Beachtung der pädagogischen Befähigung  
- Einhaltung von Formalien, z.B. Aufsichtspflicht, Teilnehmerliste, 

Pausenzeiten, allgemeingültige Regeln 
- Verständigung in Konfliktsituationen 
-  Kommunikation untereinander im Allgemeinen 

�  Datenschutz 
� Klärung und Anerkennung der geltenden Datenschutz-

bestimmungen 
Achtung: Solange keine Kindeswohlgefährdung vorliegt, ist es 
sowohl aus rechtlichen Gründen als auch im Interesse einer 
konstruktiven vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den Eltern 
wichtig, mit ihnen zu vereinbaren, welche Informationen zwischen 
den Fachkräften ausgetauscht werden dürfen. 

�  Nach-/ Auswertungsgespräch 
-   Wie war’s? 
-  Machen wir weiter? 
-  Was soll bleiben und/ oder sich ändern? 
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6. Möglichkeiten der Kooperationen 
 

·  Wenn Kinder- und Jugendhilfe und Schule 
kooperieren, sich z.B für eine Beteiligung an 
kommunalen Themen stark machen, können alle 
davon profitieren. Die Übernahme von 
Mitverantwortung für Grünflächen und Schulhöfe, 
Stromsparprogramme oder die Entwicklung einer 
„Eventkultur“ kann Verbindungen zwischen Curriculum 
und Unterricht und einer aktiven Freizeitgestaltung 
entstehen lassen. Kinder- und Jugendhilfe und Schule 
können sich gemeinsam darauf verständigen, dass 
jeder junge Mensch im schulischen Rahmen eine 
geschlechtsdifferenziert durchgeführte Woche zur 
Lebensplanung und vor dem Übergang in die 
Ausbildung eine Potenzialanalyse am Ort 
Jugendberufshilfe, Fachhochschule, Unternehmen 
durchläuft. 

 

 
 
 

·  Junge Menschen mit Migrationshintergrund könnten 
besondere Übergangshilfen erhalten, die aufsuchend, 
verlässlich und institutionsübergreifend angelegt sind. 
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·  Schuldistanz, Schulversagen und Schulabbrüche zu 
verhindern oder zu vermindern, muss ebenfalls ein 
Thema sein, an dem Kinder- und Jugendhilfe und 
Schule sich zu einem abgestimmten präventiven und 
intervenierenden Leistungsangebot verständigen.8 

 
·  Kinder und Jugendliche mit besonderem Förder- 

sowie darüber hinausgehenden Hilfebedarf werden 
vor allem von einer Unterstützung profitieren, die 
übergreifend - Hand in Hand - angelegt ist. Kinder und 
Jugendliche nehmen Alltag und Probleme fließend 
und verknüpft wahr, sie erleben sich ganz und nicht in 
Sparten und Sektionen. Wechselseitige Verbindungen 
zwischen Lebensfeldern sind die Regel - so sind auch 
Leistungserfolge, persönliche Lebenslagen und 
soziale Kompetenz in vielerlei Weise miteinander 
verwoben und voneinander abhängig. 

 
Es dürfte für Kinder und Jugendliche hilfreich sein, 
Verhaltensmuster dort einzuüben und Begleitung zu erfahren, 
wo sie einen großen Teil ihrer Zeit verbringen. Hier sind 
insbesondere Haltungen und Methoden der Kinder- und 
Jugendhilfe eine eigenständige, unverzichtbare Anreicherung 
im Interesse ganzheitlicher Unterstützung. 
 
Zur Umsetzung o.g. Beispiele wird die Kinder- und Jugendhilfe 
nur begrenzt auf ihre zur Verfügung stehenden Ressourcen 
zurückgreifen können. Die Kooperation zwischen ihr und 
Schule braucht ausgebaute finanzielle Rahmenbedingungen 
an der Einzelschule, die damit Gestaltungsmittel gewinnt. 
Vorteilhaft ist, projektförmig an einer Stelle zu beginnen und 
schrittweise übergreifende Kooperationsbedingungen und  
-ziele zu entwickeln. 
 
Auf sozialräumlicher Ebene können folgende Bedingungen für 
Kooperationen förderlich sein: 

� gemeinsames Einzugsgebiet (Nähe von Kinder- und 
Jugendhilfeträger/ Schule), 

                                                
8 Informationen sind unter www.schulerfolg.sachsen-anhalt.de zu finden. 



��������	��
������������������������������ �� �� �

 18 

� exemplarische Aufbauarbeit von einem Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe und einer Schule, 

� kleine Einheiten als Kooperationspartner, 
� personelle Kontinuität, 
� gegenseitige Wertschätzung der kooperierenden 

Akteure, 
� gegenseitige Besuche; Arbeit im Tandem, 
� gemeinsame Fortbildungen und Fachtage sowie 
� effektive Kooperationsgremien und strukturierte 

Sitzungen. 
 
In der eingangs erwähnten Studie, die im Auftrag des 
Ministeriums für Gesundheit und Soziales, dem 
Kultusministerium und dem Kinder- und Jugendring Sachsen-
Anhalt e.V. 2007 erstellt wurde, sind neun Kooperations-
projekte zwischen Schulen und Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe im Land Sachsen-Anhalt vorgestellt, die 
verschiedene Arbeitsfelder, unterschiedliche Methoden-
schwerpunkte und Kooperationsmodalitäten umfassen und die 
die o.g. Möglichkeiten praxiserprobt belegen.  
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Kooperation beispielsweise zwischen : 
·  Spielwagen e.V. und der Fröbel-Schule in Magdeburg, 

durch die ein „Schülerradio“, „Bewegte Pause“ und ein 
„Stelzentheater“ entstehen (Schulsozialarbeit), 

·  Mehrgenerationenhaus und der Grundschule in 
Karsdorf, die in gewisser Weise die sozialen 
Strukturen des Dörflichen repräsentiert (Zusammen-
leben mehrerer Generationen), 

·  Kreiskinder- und Jugendring Wittenberg e.V. und drei 
Bildungseinrichtungen, in denen es um Demokratie-
bildung, interkulturelle Arbeit und Umgang mit Gewalt 
geht (TeamToleranzTrainer), 

·  Aktion Musik e.V. - local heroes Salzwedel und zwei 
Schulen, die alle interessierten Kinder und 
Jugendlichen einbeziehen und unter dem Namen 
„salad bowl - Akzeptanz statt Rassismus“ eingetaktet 
ist (Toleranz), 

·  Kinder- und Jugendhilfswerk e.V. Gernrode und einem 
lokalen Netzwerk zur Eingliederung von Kindern und 
Jugendlichen in den Regelschulbetrieb (reintegrative 
Einzel- und Gruppenbeschulung). 
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7. Musterbeispiel Best-Practise  
Schulsanitätsdienst 

 
Wer: Jugendorganisation einer Rettungsorganisation und 
Sekundarschule Max Muster 
Ziel: Aufbau eines Schulsanitätsdienstes organisiert von 
Schülern 
Zeit/ Dauer: Angebot im Nachmittagsbereich als AG sowie 
Schulungen in den Oster- und Herbstferien 
Zielgruppe: Mädchen und Jungen von Klasse 5 bis 10 (max. 
Gruppengröße: 24) 
Finanzierung: Fördermittel der Kinder- und Jugendhilfe für 
die Wochenschulung; Teilnehmerbeiträge für einzelne 
Schulungen; Gelder, die der Schule für den AG-Bereich zur 
Verfügung stehen 
Pädagogische Verantwortung: Ausbilder der Jugend-
organisation der Rettungsorganisation; ein Lehrer, der 
außerhalb der AG-Zeiten Ansprechpartner ist (Einsatz des 
Schulsanitätsdienstes) 
 
Konzeptskizze: Im Rahmen der wöchentlichen AG-Sitzung 
werden Dienstzeiten und Einsätze des Schulsanitätsdienstes 
vor- bzw. nachbereitet. Zudem finden kleinere Übungen zum 
Auffrischen oder Vertiefen des Gelernten sowie zur 
Gruppenbildung statt. Hierbei wird insbesondere die 
Heterogenität der Gruppe berücksichtigt. Schüler, die schon 
länger dabei sind, vermitteln z.B. den „Neulingen“ Techniken 
bzw. berichten von Einsätzen. 
Die Seminare in den Herbst- und Osterferien dauern jeweils 
eine Woche. Zusammen mit dem AG-Leiter ist immer auch die 
zuständige Lehrkraft dabei. Neben dem Erlernen und 
Auffrischen der Methoden der Ersten Hilfe geht es auch um 
Reflektion und Wertschätzung der Arbeit und (um) 
Gruppenbildung. 
 
Kooperationsmodalitäten: Finanzierung, Zuständigkeit 
sowie regelmäßige Treffen werden in einer 
Kooperationsvereinbarung festgehalten. Am Ende des 
jeweiligen Schulhalbjahres findet eine Auswertung des 
Projektes statt. 
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8. Anhang 
  
Muster - Kooperationsvertrag 
Nachfolgend ist ein Mustervertrag für Kooperations-
vereinbarungen aufgeführt. Dieser dient als Hilfestellung und 
Anregung für den Abschluss von Kooperationsvereinbarungen 
zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schulen bzw. 
außerschulischen Partnern. 
Die Vertragspartner können einzelne, vor Ort nicht benötigte 
Regelungen streichen und/ oder den Text durch eigene 
Formulierungen ergänzen. 
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Muster Vereinbarung 
Kooperation Schule – Kinder- und Jugendhilfe/ Verei n 
zwischen 

....................................................................…………...( Schule) 

in Trägerschaft der/des …………………………………………… 
vertreten durch die/den Schulleiter/in, Frau/Herr 
……………………………………................................................. 

und dem……………………………………………………………... 

(z.B. Verein ), vertreten durch 
…………………………………………………………... (Vorstand) 

sowie ………………………………………………………….…….. 

(z.B. weitere Vereinigungen oder Vereine) 

 

1. Der Kooperationspartner führt an der Schule (ggf. im 
Rahmen der Ganztagesbetreuung) folgende Projekte durch: 

Name des Projekts: 
……………………………………………………………………….. 

Beginn des Projekts: 
……………………………………………………………………….. 

voraussichtliches Ende: 
……………………………………………………………………….. 

Projektbeschreibung: 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

Inhaltlich Zielsetzung des Projekts: 
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
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2. Das Projekt wird mit einem wöchentlichen Aufwand von ….. 
Stunden durchgeführt. Es findet in der Zeit von …………… bis 
…………… an folgenden Wochentagen statt: …………………. 
……………………………………………………………………….. 
Das wöchentliche Angebot umfasst ………. Stunden/ Minuten. 

3. Die fachliche Zuständigkeit und die fachliche Verantwortung 
für die eingesetzten Lehrkräfte liegt beim Kooperationspartner, 
die Dienstaufsicht und die dienstliche Verantwortung 
einschließlich der Haftung liegt beim Schulträger. 

4. Die Finanzierung und Ausstattung des Projekts/ der 
Projekte mit sachlichen Mitteln werden von der Schule und 
dem Kooperationspartner im gegenseitigen Einvernehmen 
festgelegt. Im Falle einer Kostenbeteiligung der Eltern werden 
die Parteien rechtzeitig mit den Elterngremien und den 
betroffenen Eltern eine Abstimmung herbeiführen. Beide 
Kooperationspartner bemühen sich darüber hinaus um Mittel 
aus dem Schuletat, dem kommunalen Haushalt und um 
Spenden und Sponsorengelder. 

Die Partner werden einvernehmlich einen Finanzplan 
aufstellen und zum Vertragsbestandteil machen, der folgende 
Kategorien enthalten soll: 

� Voraussichtliche Kosten der Maßnahmen 
� Personalkosten 
� Sachkosten 
� Sonstige Kosten 
� Deckungsbeiträge 
� Zuschüsse der Vereine des Kooperationspartners 
� Zuschüsse der Gemeinde 
� Sonstige Zuschüsse 
� Spenden und Sponsorengelder 
� Elternbeiträge 
� Eingesetzte Sachmittel und Herkunft 
�  

Der Kooperationspartner verwaltet den Finanzplan und nimmt 
die Abwicklung vor. Dafür richtet er ggf. ein Konto ein und 
unterrichtet die Schule und den Kooperationspartner 
regelmäßig über die finanzielle Entwicklung. 
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5. Die Schule erklärt, dass das gemeinsame Projekt/ die 
gemeinsamen Projekte nach Auskunft der oberen 
Schulbehörde Schulveranstaltungen im versicherungs-
rechtlichen Sinne sind, für die der kommunale 
Haftpflichtversicherer eintrittspflichtig ist. 

6. Der Kooperationspartner bestätigt, dass die von ihm 
eingesetzten Kräfte für die Betreuung der Kooperations-
maßnahme aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit im Kinder- und 
Jugendhilfebereich/ Verbandsbereich sowie aufgrund interner 
Fortbildungsveranstaltungen qualifiziert und geeignet sind.  

7. Der Kooperationspartner wird jeweils Anwesenheitslisten 
und Protokolle über die Inhalte der Projektdurchführung 
erstellen. Die Schulleitung erhält vom Kooperationspartner 
diese Anwesenheitslisten und Protokolle sowie einen 
Abschlussbericht. Dieser Abschlussbericht wird zwischen der 
Schulleitung und dem Kooperationspartner erörtert. Über die 
Erörterung wird der Kooperationspartner ein Protokoll  
aufnehmen und durch die Schulleitung gegenzeichnen lassen, 
welches beide Parteien als Evaluation des Projekts 
anerkennen. 

8. Nebenabreden: 

………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….. 

Ort, Datum …………………………………….…………………….  

für die Schule: ……………………………………(Schulleiter/ -in)              

Schulträger: ………………………………………………………… 

                                             

für die Kinder- und Jugendhilfe/ den Verein:  

……………………………………………………………(Vorstand)   
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